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Anwendung von Zusatzstrafen
Zusatzstrafen erhöhen die erzieherische Wirkung der 
Hauptstrafe gegenüber dem Täter und verstärken den 
Schutz von Staat, Gesellschaft und Bürgern. Sie ge
währleisten, daß bestimmte Seiten der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung wirksamer durchgesetzt wer
den. Ferner wird eine spezifische vorbeugende Wir
kung gegen bestimmte Straftaten erreicht. Einzelne 
Seiten dieser Zielsetzung können bei den verschiede
nen Zusatzstrafen zusammenfallen oder unterschiedlich 
stark ausgeprägt sein.
Zusatzstrafen können nur in Verbindung mit einer 
Hauptstrafe in den Tatbeständen vorgesehen und vom 
Gericht ausgesprochen werden. Die Geldstrafe (§§ 36, 
49 StGB) und die Ausweisung (§§ 59 StGB) können 
jedoch sowohl Haupt- als auch Zusatzstrafe sein. Fer
ner ist es zulässig, daß mehrere Zusatzstrafen neben
einander ausgesprochen werden. Die Zusatzstrafe 
und die Hauptstrafe müssen in ihrer Einheit der 
Schwere der Tat entsprechen und auch im angemes
senen Verhältnis zueinander stehen.
Im System der Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit werden die Zusatzstrafen im einzelnen 
nicht aufgeführt. Aus § 23 Abs. 2 StGB ergibt sich, daß 
das System der Zusatzstrafen im 5. Abschnitt des
3. Kapitels des Allgemeinen Teils des StGB nicht ab
schließend geregelt ist, sondern durch Gesetz weitere 
Zusatzstrafen eingeführt werden können. Ein Beispiel 
für außerhalb des StGB anders geregelte Zusatzstra
fen ist die Einziehung nach § 21 а des Devisengesetzes 
vom '8. Februar 1956 (GBl. I S. 321) i. d. F. des Anpas
sungsgesetzes vom 11. Juni 1968 (GBl. I S. 242 [247]). 
Danach ist diese Einziehung auch bei fahrlässigen 
Straftaten möglich; einschränkende Anwendungsvor
aussetzungen gegenüber dem straflosen Eigentümer 
bestehen nicht, und an Stelle der nicht mehr vorhan
denen Gegenstände oder deren Erlösen kann auch die 
Zahlung eines entsprechenden Geldgegenwertes fest
gelegt werden. Die gleichen Regelungen sind in § 16 
des Zollgesetzes vom 28. März 1962 (GBl. I S. 42) i. d. F. 
des Anpassungsgesetzes (GBl. I S. 251) vorgesehen1. * 
Aus § 23 Abs. 2 StGB ergibt sich weiter, daß die Zu
satzstrafen des StGB auch unabhängig von den im 
Allgemeinen Teil des StGB im einzelnen beschriebe
nen Voraussetzungen für ihre Anwendung angedroht 
werden können. Derartige Fälle enthält bereits das 
StGB selbst, nämlich die zusätzliche Aufenthaltsbe
schränkung nach §§ 123 und 249. Solche Fälle können 
auch in Strafbestimmungen außerhalb des StGB eine 
Rolle spielen.

Geldstrafe als Zusalzstrafe
Die Anwendbarkeit der Geldstrafe als Zusatzstrafe 
(§ 49 StGB) ist gegenüber der Geldstrafe als Haupt
strafe (§ 36 StGB) stärker betont. § 49 findet bei allen 
Strafbestimmungen Anwendung, so daß eS einer aus
drücklichen Androhung der Geldstrafe als Zusatz
strafe, wie früher z. B. in §§ 29, 30 StEG, nicht mehr 
bedarf. Beachtet werden muß auch, daß nach der neuen 
Regelung die Zusatzgeldstrafe nicht mehr zusätzlich
1 Vgl. zur Einzlehungsregelung auch Gerberding / I.iening) 
H. Schmidt, „Die Anpassungsgesetzgebung zum Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenrecht“, NJ 1967 s. 547 ft.

zu einem öffentlichen Tadel ausgesprochen werden 
kann, wie es früher nach § 4 StEG auch ohne beson
dere Androhung der Geldstrafe möglich war.
Geldstrafen werden gemäß §§ 49 Abs. 3, 36 Abs. 2 
StGB in Höhe von 50 M bis 10 000 M ausgesprochen; 
jedoch kann die Höchststrafe bei Straftaten, die auf 
erheblicher Gewinnsucht beruhen, bis zu 100 000 M 
betragen. Eine Überschreitung dieses gesetzlichen / 
Rahmens ist im Gegensatz zu früheren Regelungen 
nicht möglich. Gemäß §§ 36, 49, 69 Abs. 2 und 73 StGB 
gilt bei Jugendlichen die Höchststrafe von 500 M für 
die Anwendung der Geldstrafe sowohl als Hauptstrafe 
als auch als Zusatzstrafe.
Die in § 49 Abs. 1 StGB genannten Umstände, bei de
ren Vorliegen die Zusatzgeldstrafe zur Verstärkung 
der erzieherischen Wirksamkeit der Hauptstrafe ge
boten ist, führen nicht zwingend zu ihrem Ausspruch. 
Sie sind nur beispielhaft angeführt; auch andere, ge
gen das sozialistische, persönliche oder private Eigen
tum gerichtete Motive oder Umstände, die den in § 49 
Abs. 1 genannten gleichkommen, können die Zusatz
strafe rechtfertigen. Die Mißachtung der von den 
Werktätigen geschaffenen Werte oder ihres persönlichen 
Eigentums oder die Mißachtung vermögensrechtlicher 
Verpflichtungen oder die Bereicherungsabsicht2 ist 
nicht von der Größe des materiellen Schadens ab
hängig, sondern muß in der gesamten Einstellung des 
Täters zum Eigentum oder zu vermögensrechtlichen 
Verpflichtungen zum Ausdruck kommen, die sich in 
seinem Handeln objektiviert. Die Mißachtung vermö
gensrechtlicher Verpflichtungen kann sich auf Pflichten 
beziehen, die dem Täter hinsichtlich seines eigenen 
Vermögens, so z. B. steuerrechtliche Verpflichtungen, 
oder in bezug auf sozialistisches oder Vermögen an
derer Personen obliegen, so z. B. Vermögensverwal
tung aus den verschiedensten gesetzlichen, vertragli
chen oder anderen Gründen. Dagegen gehören fami
lienrechtliche Unterhaltsverpflichtungen nicht dazu.
Bei der Bemessung der Geldstrafe sind nach § 49 
Abs. 3 StGB die wirtschaftlichen Verhältnisse des Tä
ters und durch die Straftat begründete Schadenersatz
verpflichtungen zu berücksichtigen. Die Schadenersatz
verpflichtungen sind deshalb zu berücksichtigen, weil 
bei der Verursachung materieller oder gesundheitlicher 
Schäden vorrangig die Wiedergutmachung und der 
materielle Ausgleich für Gesundheitsschädigungen zu 
erbringen ist und diese Leistungen durch eine zusätz
liche Geldstrafe oder ihre Höhe nicht beeinträchtigt 
werden dürfen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse um
fassen das Einkommen, die Vermögenslage sowie finan
zielle Verpflichtungen. Auch nachweislich zu erwartende 
oder in Wegfall kommende Einkünfte oder Verpflich
tungen sind zu berücksichtigen. Kommt der Ausspruch 
einer Geldstrafe in Betracht, so sind die wirtschaft
lichen Verhältnisse zu prüfen und festzustellen. Für 
vom Täter behauptete finanzielle Verpflichtungen ist 
der Nachweis zu erbringen.
Die Zusatzgeldstrafe wird nicht von vornherein da-

2 vgl. dazu OG, Urteil vom 1. Juli 1968 - 2 Ust 9/68 - (NJ 1968 
S. 506).
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